
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2022/3/18 Ra 2020/13/0016
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.03.2022

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §162 Abs1

BAO §162 Abs2

Rechtssatz

Hat der Abgabep ichtige seiner Verp ichtung gemäß § 162 BAO nicht entsprochen, so sind die geltend gemachten

Betriebsausgaben (unabhängig von Fragen der Zurechnung) zur Gänze zu versagen (vgl. VwGH 23.1.2002, 96/13/0114).
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